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Änderungsantrag 
des Abgeordneten Wüppesahl 

zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur Strukturreform 
im Gesundheitswesen (Gesundheits-Reformgesetz — GRG) 
- Drucksachen 11/2237, 11/2493, 11/3320 -  

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 1 wird folgender § 126 neu eingefügt: 

„§ 126 
Ambulante Leistungen bei Sterilisation und 

Schwangerschaftsabbruch 

Die Zulassungsausschüsse sind verpflichtet, ärztlich geleitete 
Einrichtungen, insbesondere Krankenhäuser, auf deren Verlan-
gen zu ambulanten ärztlichen Leistungen bei Sterilisation und 
Schwangerschaftsabbruch nach § 66 zu ermächtigen." 

Bonn, den 24. November 1988 

Wüppesahl 




